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Erfahrungen aus der Praxis

Gesetzlichkeit, Ordnung und Sicherheit 
in den Handwerksbetrieben 
des Bezirks Halle

Das Handwerk trägt als Bündnispartner der Arbeiterklasse 
eine hohe Verantwortung, um seinen spezifischen Anteil 
am Volkswirtschaftsplan zu erfüllen und die zu erbrin
genden Leistungen für die Bevölkerung noch versorgungs
wirksamer zu gestalten. Diese Leistungen des Handwerks 
werden im Bezirk Halle von 253 PGH und mehr als 6 000 
privaten Handwerksbetrieben in den Bereichen der örtli
chen Versorgungswirtschaft, des Bauwesens und der Kfz- 
Reparaturen erbracht.

Auf der Grundlage des Statuts der Handwerkskammern 
der Bezirke (VO vom 21. Februar 1973 [GBl. I Nr. 14 S. 126]), 
des Musterstatuts der PGH (VO vom 21. Februar 1973 
[GBl. I Nr. 14 S. 121]) und der VO über die Anwendung des 
AGB in Handwerks- und Gewerbetrieben und Einrichtun
gen vom 3. November 1977 (GBl. I Nr. 34 S. 370) bemühen 
sich die Handwerker des Bezirks um qualitätsgerechte Lei
stungen, um die Erschließung ökonomischer Reserven und 
um die Vermeidung von Verlusten. Eine wesentliche Vor
aussetzung dafür ist die Gewährleistung der Gesetzlichkeit 
und die weitere Festigung von Ordnung, Disziplin und Si
cherheit.

Erfahrungsaustausch der Handwerker 
auf Rechtskonferenzen

Bei der Lösung der dem Handwerk gestellten Aufgaben 
haben sich bisher die von der Bezirkshandwerkskammer 
einberufenen Konferenzen zu Ordnung, Sicherheit und 
Disziplin bewährt. An diesen Konferenzen sind jeweils ca. 
400 Mitglieder aus den PGH und aus privaten Handwerks
betrieben beteiligt. Ähnlich wie die Rechts- und Sicher
heitskonferenzen der Betriebe und Kombinate dienen sie 
dazu, alle Mitglieder der Handwerkskammer zur bewußten 
Arbeit mit dem sozialistischen Recht zu veranlassen und 
die Verantwortung für die Gewährleistung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit als Bestandteil der komplexen Leitung 
des Reproduktionsprozesses des Handwerks zu erhöhen. 
Zugleich wird der erreichte Stand der Durchsetzung von 
Ordnung, Disziplin und Sicherheit im Bereich des Hand
werks eingeschätzt und das Augenmerk auf noch vorhan
dene Schwächen und Mängel gelenkt.

Zur Vorbereitung der Konferenzen fertigt der Vorstand 
der Bezirkshandwerkskammer Rechtsanalysen an, die auf 
Zuarbeiten der Kreisgeschäftsstellen und auf Einschätzun
gen der Kommissionen „Ordnung und Sicherheit“, der Kon- 
trollaktivs und der Selbstkontrollgruppen beruhen. Außer
dem werden auf den Konferenzen auch Prüfungsergebnisse 
des Bezirkskomitees der ABI, Kontrollfeststellungen der 
Abteilung Finanzen des Rates des Bezirks sowie Analysen 
der Arbeitsschutzinspektion des FDGB-Bezirksvorstandes 
und der Staatlichen Versicherung zum Unfallgeschehen 
ausgewertet. Auch der Staatsanwalt des Bezirks unter
stützt die Vorbereitung der Konferenzen durch die Ver
mittlung der in seiner Tätigkeit festgestellten Faktoren, die 
in Handwerksbetrieben Rechtsverletzungen begünstigt ha
ben. An den Konferenzen selbst nehmen verantwortliche 
Mitarbeiter dieser Institutionen teil.

Die Konferenzen haben zur weiteren Festigung von Ge
setzlichkeit, Ordnung, Disziplin und Sicherheit beigetra
gen. Sie haben die Bereitschaft der Handwerker zur Mit
wirkung auf diesem Gebiet gefördert und damit zugleich 
gute Voraussetzungen für die Erfüllung der Planaufgaben 
des Handwerks geschaffen. Die bisher durchgeführten drei

Konferenzen zu Ordnung und Sicherheit waren echte Foren 
des Erfahrungsaustausches der im Handwerk des Bezirkes 
Halle beschäftigten Werktätigen. Sie boten eine Vielzahl 
verallgemeinerungsfähiger Beispiele: so kam es nachweis
lich zur Zurückdrängung von Arbeitsunfällen, als mehrere 
PGH des Bauhandwerks in zwei Kreisen einen gemeinsa
men Sicherheitsinspektor einsetzten. Im Kreis Sangerhau- 
sen werden z. B. sowohl die VEB der örtlichen Versor
gungswirtschaft als auch die zum Wirtschaftsbereich gehö
rigen PGH von einem gemeinsamen Arbeitsschutzinspektor 
betreut.

Es wurde andererseits aber auch nicht mit kritischen 
Feststellungen gespart, wenn das im Sinne einer positiven 
Weiterentwicklung notwendig war. Zahlreiche Hinweise 
ergaben sich daraus für die Verbesserung der Leitungs
tätigkeit sowohl der Vorstände der PGH sowie der Ein
kaufs- und Liefergenossenschaften als auch für die Leitun
gen der Berufsgruppen, die Selbstkontrollaktivs und -grup
pen und schließlich auch für die Handwerkskammer des 
Bezirks und ihre Kreisgeschäftsstellen. Diese bewährte 
Methode wird deshalb weiter genutzt und qualifiziert wer
den.

Programm der Bewegung
für vorbildliche Ordnung und Sicherheit

Die zielgerichtete Einflußnahme auf die Bewegung für vor
bildliche Ordnung und Sicherheit hat sich in den vergange
nen Jahren als eine der erfolgreichsten Methoden zur 
Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit herausgebildet. 
Um die Anerkennung als „Sozialistische Genossenschaft 
der vorbildlichen Ordnung und Sicherheit“ zu erringen, 
müssen die PGH u. a. folgende Kriterien erreichen:
— Der Plan muß erfüllt werden, und die vorgegebenen 

qualitativen und quantitativen ökonomischen Kenn
ziffern müssen zugleich Wettbewerbsziel sein;

— der Schutz des gesellschaftlichen Eigentums ist zu ge
währleisten und die Arbeitsdisziplin einzuhalten;

— die Bestimmungen des Gesundheits-, Arbeits- und 
Brandschutzes müssen eingehalten, Unfälle verhindert 
und störungsfreie Produktionsabläufe gesichert wer
den;

— die Winterfestmachung ist planmäßig durchzuführen;
— in den Arbeitsbereichen ist für Rechtssicherheit zu sor

gen, Rechtsverletzungen ist vorzubeugen und ein hoher 
Grad von Ordnung und Sicherheit für alle Kollegen zu 
garantieren;

— das Kollektiv hat sich ggf. für die Wiedereingliederung 
der aus dem Strafvollzug entlassenen Bürger und für 
die Betreuung kriminell Gefährdeter einzusetzen.
Daß diesen Anforderungen schon in zahlreichen Produk

tionsgenossenschaften entsprochen wird, ergibt sich aus 
der großen Anzahl der bereits ausgezeichneten Kollektive. 
Bis Juni 1980 hatten 98 PGH bereits den Titel errungen 
und weitere 51 PGH den Kampf um die Anerkennung auf
genommen.

Zur Tätigkeit der Selbstkontrollaktivs 
und der Selbstkontrollgruppen

Die Handwerkskammer des Bezirks Halle hat zur Tätig
keit der Selbstkontrollaktivs und Selbstkontrollgruppen 
eine Richtlinie herausgegeben. Im Bezirk bestehen zur Zeit 
150 Selbstkontrollaktivs, in denen 540 PGH-Mitglieder mit- 
arbeiten. Diese Aktivs werden auf Beschluß der Mitglieder
versammlung der PGH gebildet und haben jeweils min
destens 3 Mitglieder. In ihre Kontrolltätigkeit beziehen sie 
insbesondere folgende Fragen ein:
— Preisberechnung entsprechend den gesetzlichen Bestim

mungen ;


